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Vorwort

Bauleistungen sind technisch komplex, sie bergen erhebliche technische 
und wirtschaftliche Risiken, sowohl für den Auftraggeber als auch für die 
beteiligten Unternehmer. 

Der Bauvertrag ist Werkvertrag im Sinne der §§ 631 ff. BGB. Das 
Werkvertragsrecht des BGB gilt gleichermaßen für die Anfertigung eines 
Ölgemäldes, die Reparatur eines PKW, eine tierärztliche Ankaufsuntersu-
chung wie für die Errichtung eines Einfamilienhauses, eines Kongresszent-
rums oder eines Großflughafens. Die Erbringung von Bauleistungen weist 
gegenüber sonstigen werkvertraglichen Leistungen allerdings erhebliche 
Besonderheiten auf. Die Bauleistung wird nicht in den Räumen des Auf-
tragnehmers ausgeführt, sondern auf fremdem Grundstück, regelmäßig 
des Auftraggebers, Planung und Ausführung sind aufwendig und werden 
von unterschiedlichen, an der Planung und dem Bau beteiligten Architek-
ten, Ingenieuren und Baufirmen erbracht. Die entsprechenden Leistun-
gen greifen ineinander und sind technisch und terminlich voneinander 
abhängig. Häufig erfordern unzureichende Planung, Änderungen der 
Planung oder unerwartete Umstände bei der Ausführung des Baus oder 
dessen zukünftiger Nutzung Änderungen der im Vertrag beschriebenen 
Leistungen und der vereinbarten Vergütung.

Die bisherigen gesetzlichen Regelungen, insbesondere das bisherige 
Werkvertragsrecht des BGB, wurden diesen Besonderheiten nicht hin-
reichend gerecht. Daher hat sich schon in den 20-er Jahren des letzten 
Jahrhunderts neben dem BGB die VOB/B als rechtliches Regelwerk für 
Bauleistungen etabliert, die von dem aus öffentlichen und privaten Auf-
traggebern, Auftragnehmern und weiteren Beteiligten zusammengesetz-
ten Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss (DVA) entwickelt und 
regelmäßig angepasst und fortgeschrieben wird. 

Anders als die Vielzahl der dicken juristischen Kommentare zur 
VOB/B vielleicht suggeriert, handelt es sich bei der VOB/B nicht um ein 
Gesetz oder eine Verordnung, sondern um besondere vertragliche Re-
gelungen, die zu ihrer Geltung der Vereinbarung der Parteien bedürfen. 
Auch regelt die VOB/B nicht umfassend alle rechtlichen Fragen rund um 
den Bau, sondern sie enthält vielmehr Einzelregelungen, die das Werk-
vertragsrecht des BGB ergänzen oder verdrängen und vielfach auch von 
ihm abweichen.  
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Vorwort

Die VOB/B ist von erheblicher Bedeutung für das private Baurecht. Die 
öffentliche Hand ist verpflichtet, ihren Verträgen die VOB zugrunde zu 
legen und auch bei gewerblichen Bauvorhaben wird sie regelmäßig verein-
bart. Für Verträge mit Verbrauchern empfiehlt sie sich dagegen nicht, wie 
der DVA in einer einleitenden Fußnote zur VOB/B ausdrücklich klarstellt.

Inzwischen ist am 1.1.2018 das „Gesetz zur Reform des Bauvertrags-
rechts und zur Änderung der kaufrechtlichen Mängelhaftung“ in Kraft 
getreten. Es enthält erstmals auf den Bauvertrag als Langzeitvertrag zu-
geschnittene Regelungen, insbesondere zum Recht des Auftraggebers, 
einseitig Änderungen des Vertrages verlangen und anordnen zu können, 
und zur Anpassung der Vergütung im Falle entsprechender Änderungen.  

PraxisWissen VOB Teil B stellt die Grundlagen des privaten Baurechts 
und die besonderen rechtlichen Probleme bei der Abwicklung eines Bau-
vorhabens auf Grundlage eines der VOB/B unterliegenden Vertrages dar. 
Im Vordergrund stehen dabei die grundsätzlichen Wertentscheidungen 
des Gesetzes und der VOB/B über die Abgrenzung der Risiko- und Ver-
antwortungsbereiche zwischen Auftraggeber, Planer und ausführendem 
Unternehmer. 

Die Darstellung orientiert sich an der Rechtsprechung des für das 
private Baurecht in erster Linie zuständigen 7. Zivilsenats des Bundesge-
richtshofs, zeigt aber auch neue Entwicklungen in der aktuellen rechtli-
chen Diskussion auf.

Dabei haben wir uns bemüht, über Beispiele die komplexen juristischen 
Fragen auch für Nichtjuristen verständlich darzustellen.

Die dritte Auflage ist auf dem Stand des neuen Bauvertragsrechts, das 
für ab dem 1.1.2018 abgeschlossene Verträge gilt. Da auf viele noch nicht 
vollständig abgewickelte Verträge weiterhin die bisherigen Regelungen 
anzuwenden sind, haben wir zur Verdeutlichung der Unterschiede im 
9. Teil die Änderungen durch das neue Bauvertragsrecht nochmals kurz 
zusammengefasst. Die Neuauflage berücksichtigt darüber hinaus wichtige 
neue Leitentscheidungen des Bundesgerichtshofs zum Annahmeverzug des 
Auftraggebers und den Folgen hieraus entstehender Behinderungen, zu 
den Mängelrechten vor bzw. ohne Abnahme, zum Ende der Berechnung 
des Schadensersatzanspruchs nach den fiktiven Mängelbeseitigungskosten 
sowie zu den Folgen einer Änderung der anerkannten Regeln der Technik 
zwischen Vertragsschluss und Abnahme.

Die Kapitel 1 bis 4 hat Prof. Dr. Iris Oberhauser, die Kapitel 5 bis 8 Thomas 
Manteufel bearbeitet. Kapitel 9 haben die Autoren gemeinsam bearbeitet.

Rechtsprechung und Literatur sind bis Juni 2019 berücksichtigt.

München/Bonn, Juli 2019
Prof. Dr. Iris Oberhauser Thomas Manteufel
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